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'OB/AB 
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zu GOU IJ 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Dr. Harga Huhinek und Genossen, Nr. 
60S/J-NR/1976 vom 1976 07 07: IISuhven­
tionierung der ÖBB mit Mitteln des Fami­
lienlastenausgleicI1sfonds". 

Zu Ihrer Anfrage beehre ich mich, folgendes mit?uteilen: 

Zum r10t i ven tei I: 

Die von Ihnen angeführten Umstti.nde, denen zufolge eine verdeckte 

SUbventionierung dergraftfahrlinienbetriehe gegeben sei, sind 

aus fOlgenden GrUnden nicht zutl"e ffend: 

1) Es werden nicht nur KindSr bis zu 14 Jahren bef6rdert, 

Schüler über 14 Jahre und Studenten (bis zu 27 Jahren) 

gelten aber als Erw'achsene. Daher ist es schon aus diesem 

Grunde kaum möelich, doppelt so viele Schiller i,rie ErT,'i'achsene 

zU' befördern. Außerdem ist es nicht der Regelfall sondern 

ein Extremfall, '-"Tenn Autohusse im SchUlerverl:ehr die gesetz­

lich zulässige Höchstzahl von Kinderrl transportieren. Jede 

Kalkulation auf dieser Basis muß daher irrefUhrend sein. 

2) Schillerkarten sind Zeitkarten und berechtiGen nicht bIof:lo zu 

zwei Fa~rten am Tae - ,,,fe sie der B2re chnung zU8rundelie~;en -

sondern zu so vielen Fahrten, wie sie der Schulbetrieb er­

fordert. So benUt7,en viele SchUler, die Vorrittags- und 

Nachmi tt ags unterr5 cht haben, di es en Fahrat.mv,'e1_s fHr dje He }"r;". 
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fahrt zu Mittag. DaMit werden die aufgez~hlten entfallenden 

Fahrten ("tie vor allem in den hTeihnachts- und Os'!::erferien) 

kalkulatori sch aufge~·Togen. In den Semes tel'" (b z,"". Olympia) ferien 

dagegen gelten die Fahrausweise, "leil in vielen Schulen Snort­

und KUlturveranstaltungen stattfinden. 

Die Ausgabe von Einzelfahrscheinen an Schiller anstelle der 

Zeitkarten k~me dem Familienlastenausgleichsfond schon aus 
d ' Gd' ht h '1] , r7"t ,'... "b . 'h • lesern .:rrU ... l1 e nJ.c. l 1ger. Ltusa ,Z.,-lC:l erg'::., e SlCd neer. 

. h~lt. ' "ß' • A f d f" d' f' '. , e:Ln unver. i:t JnlSI:l:t,].g ges te 1gerter u_ \'1' an ur ,le UIL angre 1 cne 

Abrechnw1gstätigl<:eit) ganz abgesehen von den nicht vertret­

baren längeren Aufenthalten bei den Haltestellen, die bei der 

Fahrscheinausgabe an eine große SchHlerzahl naturgem~iß die 

Folge wären. 

In den Kursbtbhern ist das Tarifangebot fnr die Kraftfahrlinien 

enthalten; Schüler-Fahrausweise dagegen werden unenteeltlich aus­

gestellt und sind deshalb nicht im Kursbuch angef'Ohrt. 

nie Senkung des Erm~ßieungssatzes für Schiller-Fahrausi,\r~ise "/ar 

notwendig gel'lorden, da sieh der Anteil der Schiller am gesamten 

Fahrgastaufkonunen der Kraftfahrlinienunternehmen von et\'Ia 

12 Prozent auf rund 50 Prozent erhöhte und es den Unternehmen 

ohne entsprechend erhöhte Einnahmen nic~t m,~glrch gewesen 1'lere, 

den Wagenpark an dm~ r;estiegene V~rkehrs8.u:'komr(1en anzu!'>assen. 

Von einer SUbventionierung der ÖBB, der Post und der sonstigen 

Kraftfahrlinienunternehrr:er zu Lasten des Familienl,e.stenausgleichs­

fonds kann also nicht die Rede sein, "rohl aber von einer famil.:i.en­

und bildungspolitisch bedeutsamen Zunahme des SchiUertransportes. 

Daher beant1tlOrte i~h die konkreten Fragen folgfmdermaßen: 

Zu l' ·und 2: 

Nein. I:r:l übri.gen ist die SChülertl'ansportleistlmg d~r öBB gegen­

über Post und anderen Kraftfahrlinienunternehmen vlei t unter-dui.'"'ch­

schnittlich. 

, . 
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Zu 3: 
Durch die Änderung des Errn~ßigungssatzes konnte bei allen Kraft­

fahrlinienunter:J.ehmen nur teili1eise der 8r'höhte EinsP,tz von Ormi-

bussen und Personal gedeckt )<Terden, der durch die vermehrte Be­

fördertmg von Schülern entstand.:?~lr Ir..vesti tionen in vlagenparl( 

mußten bei ÖBB und Post noch erhebliche Budgetmittel eingesetzt 

,,,erden. Da die Verkehrsbetriebe des' Bundes außer'dem noch alle 

re gional not~dendigen aber be triehmJi rts ch2.ftli eh unren 'cabIen }{raft:-

fahrllnien zu. 'filhren ha.be11 ill1 cl in J31.U1de s"c1urchs cl1ni t t !lj. eh t fjie 

laufenden Betriebsl:::osten e:::'~1'drts chaften können, handelt es sich 

da.her - i'de bereits zur!'! :,~()tiventeil ausgei:'1'lh::::>t - n:ic:ht um e:tne 

Defizi tabdeckung 80YHlern um die nur teihleü;e Vergeltung erhc)htel' 

Kosten für Leistungen, die den rraftfahrlinienunterneh~en im 

Interesse der Familien auferlegt worden sind. 

Lanc) 
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